
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 248 AktG Anmeldung des
Umwandlungsbeschlusses

 AktG - Aktiengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Zugleich mit dem Umwandlungsbeschluß sind die Vorstandsmitglieder zur Eintragung in das Firmenbuch

anzumelden. Eine Ausfertigung oder öffentlich beglaubigte Abschrift der Urkunden über die Bestellung des

Vorstands und des Aufsichtsrats ist beizufügen. Der Anmeldung sind ferner die Prüfungsberichte der Mitglieder

des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Prüfer nebst ihren urkundlichen Grundlagen beizufügen.

2. (2)Der Anmeldung ist die Bilanz des § 246 Abs. 3 beizufügen.

In Kraft seit 01.08.2009 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aktg/paragraf/246
file:///

	§ 248 AktG Anmeldung des Umwandlungsbeschlusses
	AktG - Aktiengesetz


